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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

Frage 1: Trifft es zu, dass 2015 keinerlei Mittel für die 

Förderung des Leihfahrradsystems verwendet wurden, da 

die Ausschreibung sich verzögerte? 

 

Antwort zu 1: Dieser Sachverhalt trifft zu. Das Leih-

fahrradsystem wurde im Jahr 2015 ohne Zuschuss des 

Landes betrieben. 

 

 

Frage 2: Wofür sind die eingestellten Mittel in Höhe 

von 1 Million Euro stattdessen verwendet worden? 

 

Antwort zu 2: Die Mittel wurden für haushaltswirt-

schaftliche Maßnahmen innerhalb des Einzelplans 12, im 

Wesentlichen im Kapitel 1270 – Verkehr – verwendet. 

 

 

Frage 3: Sind die für das Leihfahrradsystem einge-

stellten Mittel dem Radverkehr zugutegekommen? Wenn 

ja, in welcher Höhe? Wenn nein, wieso nicht? 

 

Antwort zu 3: Zunächst ist festzustellen, dass das An-

gebot, für das die Mittel vorgesehen waren, nämlich das 

Leihfahrradsystem, den Nutzerinnen und Nutzern in vol-

lem Umfang zur Verfügung stand. Damit wurden die 

ursprünglichen Ziele des Mitteleinsatzes für den Radver-

kehr erreicht. 

 

Gemäß der ursprünglichen Planung war es vorgese-

hen, den Zuschlag für das Leihfahrradsystem im Jahr 

2015 zu erteilen. Durch notwendige, durch Bietende ein-

geforderte Fristverlängerungen im Rahmen des Verfah-

rens verzögerte sich der Prozess. Hierin liegt aber be-

gründet, dass die Mittel lange für das ursprüngliche Vor-

haben vorgehalten werden mussten.  

Gleichzeitig wurden im Rahmen der Haushaltswirt-

schaft andere Maßnahmen für den Radverkehr zusätzlich 

zu den ursprünglichen Planungen gefördert.  

 

Insofern kann keine exakte Aufrechnung erfolgen. 

 

  

Berlin, den 15. Juni 2016 
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C h r i s t i a n   G a e b l e r 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
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